
Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 bei Veranstaltungen von Institut APSYS KG 

Maßnahmen zu Covid-19 – laut§13 der aktuellen Verordnung, sind Veranstaltungen ab 19. Mai 2021 

wieder gestattet. 

Wir bitten Sie bei unseren Veranstaltungen jeden Tag vor Ort, vor Seminarbeginn einen Selbsttest 

zu machen. 

Vorweisen eines Nachweises einer geringen epidemologischen Gefahr: 

• Sämtliche TeilnehmerInnen & ReferentInnen müssen vor der Veranstaltung einen der 

folgenden Nachweise erbringen: 

o Für unsere Veranstaltungen bitten wir, dass der Test nicht älter als 24h vor 

Seminarbeginn erfolgt 

o Negativer PCR – Test (Gültigkeit: 72h) 

o Negativer Antigentest aus der Teststraße, Apotheke etc. (Gültigkeit: 48h) 

o Antigentest zur Eigenanwendung (digital), in einem behördlichen 

Datenverarbeitungssystem erfasst wird (Gültigkeit: 24h) 

o Impfzertifikat: 

▪ Bei Impfstoffen, wo 2 Impfungen vorgesehen sind: 

• Erstimpfung ab dem 22. Tag nach der Erstimpfung (aber max. 3 

Monate zurückliegend) 

• Zweitimpfung (Erstimpfung darf nicht länger als 9 Monate 

zurückliegen) 

▪ Bei Impfstoffen, wo nur 1 Impfung vorgesehen ist (ab Tag 22 nach der 

Impfung; max. 9 Monate zurückliegend) 

o Durchgemachte COVID-19-Erkrankung (Bestätigung, max. 6 Monate alt) 

o Neutralisierende Antikörper (Nachweis, max. 3 Monate alt) 

• Wir bitten Sie bei unseren Veranstaltungen jeden Tag vor Ort, vor Seminarbeginn einen 

Selbsttest zu machen. 

• Die Tests sind in Eigenverantwortung zu Organisieren. 

• Der Nachweis des negativen Tests, ist beim Betreten der Seminarräumlichkeiten, mit einem 

gültigen Lichtbildausweis, vorzuweisen. 

Kontaktpersonenverfolgung: 

• Zum Zweck der Kontaktpersonenverfolgung sind die Namen, Telefonnummern und wenn 

vorhanden E-Mail-Adressen der TN zu erheben. Die genannten Daten sind mit Datum und 

Uhrzeit des Betretens der Seminarräumlichkeiten zu versehen, für die Dauer von 28 Tagen 

aufzubewahren und danach zu löschen (§ 17 COVID-19-ÖV). 

Mindestabstand zwischen den TN: 

• Zwischen den TN ist ein Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten, dies gilt nicht, wenn die 

Einhaltung des Mindestabstandes auf Grund der Anordnung der Sitzplätze nicht möglich ist, 

dabei ist zumindest ein Sitzplatz zwischen den TN freizuhalten. 

Maskenpflicht: 

• Während des Seminars ist das Tragen einer FFP2 Maske erforderlich. Ausnahme: 

Schwangerschaft (festanliegender MNS) 

Sitzplätze: 



• Die Sitzplätze für die TN müssen gekennzeichnet und zugewiesen sein. 

Abstand halten! 

• Es soll eine dauerhafte Distanz von mindestens zwei Metern zwischen Ihnen und anderen 

Personen gewährt werden. 

• Im Freien gelten ebenfalls das Einhalten der Mindestabstände und die Hygienevorschriften. 

Hände waschen! 

• Gründliches Händewaschen oder desinfizieren gilt nicht nur beim Betreten des 

Seminarraumes, sondern dies soll über den gesamten Tag verteilt regelmäßig erfolgen. 

• Desinfektionsmittel sind dafür ausreichend vorhanden. 

• TN die am Veranstaltungsort übernachten bitten wir Ihre Sanitäranlagen bevorzugt zu 

benutzen. 

Atemhygiene: 

• Halten Sie beim Husten oder Niesen Mund und Nase mit gebeugtem Ellbogen oder einem 

Papiertaschentuch bedeckt und entsorgen Sie dieses sofort. 

Bei Symptomen: 

• Wenn eine Person Symptome aufweist oder befürchtet, an Covid-19 erkrankt zu sein, muss 

diese Person sofort in einem eigenen, abgesonderten Raum untergebracht werden oder den 

Seminarort unverzüglich verlassen. 

• Kontaktieren Sie unmittelbar die telefonische Gesundheitshotline unter 1450. 

• Kontaktpersonenverfolgung starten 

• Wenn Sie sich krank fühlen, bleiben Sie bitte zu Hause, dann darf nicht an der Veranstaltung 

teilgenommen werden. 

• Der Veranstalter führt die oben beschriebene Teilnehmerliste. 

• Die Teilnehmer werden kontaktiert. 

Weiteres: 

• In den Seminarräumen wird regelmäßig und ausreichend gelüftet. 

• Gemeinsames verwenden von Gegenständen soll vermieden werden. 

• Falls Sie eine Decke oder ähnliches für Ihr Wohlbefinden benötigen, nehmen Sie diese bitte 

von zu Hause für Ihren persönlichen Bedarf mit. 

• Die Sitzordnung, oben beschrieben, ist in den Seminarräumen einzuhalten über den Verlauf 

des Seminars. 

• Halten Sie sich am Veranstaltungsort, bitte auch an die geltenden Anweisungen, des Hotels, 

im Rahmen von Nahrungsaufnahme etc. und befolgen Sie die hierfür nötigen Regeln, die die 

Unterbringung/Hotel/Seminarhaus vorgeben. 

 


